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Der Gemeinderat der Gemischten Gemeinde Oberried erlässt gestützt auf Art. 15, Abs. d 
des Organisationsreglements das 
 
 
Reglement zur Übertragung von Aufgaben im Bereich der Finanzverwaltung Oberried 
 
Grundsatz Art. 1 Die Gemischte Gemeinde Oberried überträgt sämtliche Aufga-

ben des Finanz- und Rechnungswesens (Finanzverwaltung der Ge-
mischten Gemeinde Oberried; Einwohnergut und Burgergut) an Drit-
te.  

 
 
Aufgabenbereiche Art. 2 Die Regelung des Aufgabenbereiches richtet sich nach dem 

Funktions- und Stellenbeschrieb (Pflichtenheft) der Finanzverwaltung. 
 
 
Unterschrift Art. 3  Die Unterschriftenregelung erfolgt im Sinne von Art. 53 des 

Organisationsreglementes.  
 
 
Bestimmungen Art. 4 1 Einzelheiten sind zwischen dem Arbeitgeber (Gemischte  

Gemeinde Oberried) und dem Auftragnehmer in einem separaten 
Vertrag zu Regeln.  
 
2 Der Gemeinderat wird mit dem Abschluss und der Genehmigung 
des Mandatsvertrages beauftragt 
 
 

Inkrafttreten Art. 5 Dieses Reglement tritt nach Genehmigung durch die Gemeinde-
versammlung vom 07. Dezember 2012 auf den 01. Januar 2013  

 in Kraft.  
 
 
 
Genehmigung 
 
Vorliegendes Reglement wurde an der Gemeindeversammlung vom 07. Dezember 2012 
genehmigt.  
 
 Gemischte Gemeinde Oberried 
 Der Präsident Der Sekretär 
 
 
 
 Andreas Oberli Ulrich Stucki 
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Auflagebescheinigung 
  
Der unterzeichnende Gemeindeschreiber bescheinigt, dass das vorliegende Reglement wäh-
rend 30 Tagen vor der beschlussfassenden Gemeindeversammlung vom 07. Dezember 
2012 , d.h. vom 07. November 2012 bis und mit 07. Dezember 2012 öffentlich aufgelegt 
worden ist. Die Auflagefrist ist in den Ausgaben des Anzeigers Interlaken vom 01. November 
2012 und 08. November 2012 bekanntgemacht worden. Beschwerden sind innert Frist keine 
eingegangen.  

 
3854 Oberried, 07. Januar 2013 Der Gemeindeschreiber 
 
 
 
 Ulrich Stucki 
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